
Stadt Grimmen Grimmen, 10.06.2013

N i e d e r s c h r i f t
über die Sitzung der Stadtvertretung (03/22013) am 06.06.2013

Ort: Sitzungssaal des Rathauses

Zeit: 18.30 Uhr

Anwesend: StP Glawe StV Bathke StV Baumgart StV Brandenburg
StV Darda StV Gierke StV Gladrow StV Gleß
StV Hanus StV Herzberg StV Hoffmann StV Jahns
StV Jeske StV Klasen StV Latendorf StV Lobb
StV Martens StV Manthey StV Schulz, H. StV Schulz, T.
StV Tobe StV Ullrich StV Wohlfahrt Stadtrat Wildgans
Stadtrat Niedermeyer FBL Belka FBL Hübner
VAe Sengbusch (Protokollführer)

A) Öffentlicher Teil

StP Glawe eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.

Vor Eintritt in die Tagesordnung wird von der CDU-Fraktion beantragt, den TOP „Abberufung aus dem 
Aufsichtsrat der Grimmener Stadtwerke GmbH/Neubesetzung“  mit auf die Tagesordnung zu setzen, dem 
wird einvernehmlich zugestimmt.

Nunmehr wird nach folgender Tagesordnung verfahren:
 
TOP- Vorlagen-
Nr. Nr.

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
3. Bürgerfragestunde
4. Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung der 

Stadtvertretung (02/2013) vom 04.04.2013
5. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil der Sitzung der Stadtvertretung 

am 04.04.2013 gefassten Beschlüsse
6. 04/2013 -StV- Besetzung der Ausschüsse
7. Abberufung aus dem Aufsichtsrat der Grimmener Stadtwerke GmbH/Neubesetzung
8. 14/2013 -SBA-Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Pkt.3 BauGB „Wohnbebauung 

Groß Lehmhagen“ - Aufstellungsbeschluss
9. 15/2013 -SBA-Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Pkt. 3 BauGB „Wohnbebauung Groß 

Lehmhagen“ - Entwurfs-und Auslegungsbeschluss
10. Anfragen
11. Beantwortung von Anfragen
12. Mitteilungen der Verwaltung

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
StP Glawe stellt die ordnungsgemäße Ladung und die Beschlussfähigkeit fest, es sind 23 StV anwesend.

3. Bürgerfragestunde
Es werden keine Fragen gestellt.

4. Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung der Stadtvertretung (02/2013) 
vom 04.04.2013
Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der Sitzung der Stadtvertretung vom 04.04.2013 wird mit
20 Stimmen dafür und drei Stimmenthaltungen genehmigt.



5. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil der Sitzung der Stadtvertretung am 04.04.2013 gefassten 
Beschlüsse
FBL Belka gibt die im nichtöffentlichen Teil der Sitzung der Stadtvertretung am 04.04.2013 gefassten 
Beschlüsse bekannt.

6. 04/2013 -StV- Besetzung der Ausschüsse
Ohne Aussprache wird einstimmig (23) folgender Beschluss gefasst:

„Neues Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus wird StV Klaus Wohlfahrt.“
seine Stellvertretung übernimmt StV Margit Gierke.“

7. Abberufung aus dem Aufsichtsrat der Grimmener Stadtwerke GmbH/Neubesetzung
Ohne Aussprache wird einstimmig (23) folgender Beschluss gefasst:

„Das Mitglied Benno Rüster wird aus dem Aufsichtsrat der Grimmener Stadtwerke GmbH abberufen. Zum 
neuen Mitglied im Aufsichtsrat der Grimmener Stadtwerke GmbH wird

Roland Wildgans
bestellt.

Den Vorsitz im Aufsichtsrat übernimmt Roland Wildgans.“

8. 14/2013 -SBA-Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Pkt.3 BauGB „Wohnbebauung Groß Lehmhagen“ 
Aufstellungsbeschluss
Ohne Aussprache wird einstimmig (23) folgender Beschluss gefasst:

„1.  An der  nördlichen Peripherie  der  Stadt  Grimmen,  im Ortsteil  Groß Lehmhagen,  nördlich der  Groß
Lehmhagener Dorfstraße soll für das Plangebiet auf den Flurstücken 22 und 23, Flur 2 der Gemarkung Groß
Lehmhagen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Punkt 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23. September 2004, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011, eine Satzung
aufgestellt  werden.
2. Die Aufstellung der Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Punkt 3 BauGB erfolgt im vereinfachten Verfahren
nach § 13 BauGB.
3. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.“

9. 15/2013 -SBA-Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Pkt. 3 BauGB „Wohnbebauung Groß Lehmhagen“  
Entwurfs-und Auslegungsbeschluss
Ohne Aussprache wird einstimmig (23) folgender Beschluss gefasst:

„1. Der Entwurf zur Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Punkt 3 BauGB ‚Wohnbebauung Groß Lehmhagen‘ der
Stadt Grimmen einschließlich Begründung wird in der vorliegenden Form gebilligt.

2. Der Entwurf zur Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Punkt 3 BauGB ‚Wohnbebauung Groß Lehmhagen‘ der
Stadt Grimmen einschließlich Begründung wird zur allgemeinen Information der Öffentlichkeit gemäß § 13
Abs. 2 Satz 2 BauGB in Verbindung mit § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegt. Stellungnahmen zum Entwurf
zur Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Punkt 3 BauGB ‚Wohnbebauung Groß Lehmhagen‘ der Stadt Grimmen
können während der Auslegungsfrist abgegeben werden. Verspätet abgegebene Stellungnahmen können bei
der Beschlussfassung über die Satzung gemäß § 4a Abs. 2 BauGB unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach
§ 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden,
die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten
geltend gemacht werden können.

3.  Den  von  der  Planung  berührten  Behörden  und  sonstigen  Trägern  öffentlicher  Belange  sowie  den
benachbarten Gemeinden ist  gemäß § 13 Abs. 2 Satz 3 BauGB in Verbindung mit § 4 Abs. 2 BauGB
Gelegenheit  zur  Stellungnahme innerhalb angemessener  Frist  zu geben.  Sie  sind von der  Auslegung zu
benachrichtigen.

4. Der Beschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.“  



10. Anfragen
keine 

11. Beantwortung von Anfragen
keine

12. Mitteilungen der Verwaltung
Stadtrat Wildgans erinnert daran, dass am Wochenende 14. bis 16. Juni das Parkfest stattfindet.

Stadtrat Niedermeyer teilt mit, dass die diesjährige Sportlerehrung am 17. Juni um 18.30 Uhr im
Rathaussaal erfolgt, alle Stadtvertreter sind herzlich eingeladen.


